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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.12.1995 

Geschäftszahl 

94/14/0060 

Rechtssatz 

Wenn das dargebotene Musikstück nicht als Kunst anzusehen ist, spricht unbeschadet der im E eines VS vom 
29.5.1990, 89/14/0022, VwSlg 6505 F/1990 vertretenen Auffassung der Anschein für das Fehlen künstlerischen 
Charakters der Darbietung. In einem solchen Fall müßten besondere Umstände für den künstlerischen Charakter 
des Vortrags sprechen. 


